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RS OGH 1960/1/29 8Os355/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1960

Norm

StGB §11 F

Rechtssatz

Bestehender Querulantenwahn schließt nicht grundsätzlich die Verantwortung des Täters für alle wie immer gearteten

Handlungen aus. Es kommt nur darauf an, ob dem Täter das Unrechtmäßige seiner ihm zur Last gelegten strafbaren

Handlungen zum Bewußtsein gekommen ist.
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